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				1	E-Commerce

				Der Bereich des E-Commerce, also des elektronischen Handels im weitesten Sinne, ist mannigfaltig. Hier gibt es nichts, was es nicht gibt, nahezu alles kann im weltweiten Datennetz bezogen und komfortabel nach Hause geliefert werden. Vom virtuellen Tante-Emma-Laden über Spezialitätengeschäfte mit exotischen Produkten bis hin zu riesigen Onlinesupermärkten mit schier unüberschaubarem Warensortiment – eigentlich muss niemand mehr zum Einkaufen vor die Tür gehen. Der grenzüberschreitende Warenhandel bringt allerdings auch juristische Probleme neuer Qualität mit sich, vor denen sowohl Kunden als auch Händler nicht selten ratlos kapitulieren.

				Aber nicht nur die Website- bzw. Onlineshopbetreiber sind es, die hierbei diverse Regeln zu beachten haben. Auch der mit der Umsetzung und/oder Betreuung beauftragte Webmaster tut gut daran, die Grundlagen der juristischen Spielregeln des E-Commerce zu kennen. Denn so kann er schon im Vorfeld der Planung eines Webshops gezielt darauf hinwirken, dass die Onlinepräsenz in jeder Hinsicht korrekt umgesetzt wird. Auf diese Weise kann er sich auch von der Konkurrenz positiv abheben, indem er zwar keine konkrete Rechtsberatung, aber doch wertvolle Hinweise auf diesem Sektor gibt und beispielsweise schon die notwendigen Menüpunkte (Impressum , AGB, Datenschutz usw.) vorbereitet. Dadurch wird der Kunde unterstützt, eine in aller Regel erforderliche rechtliche Bewertung durch einen entsprechend spezialisierten Rechtsanwalt optimal vorzubereiten. Dies spart dem Shopbetreiber letztendlich Zeit und Geld.

				In diesem Kapitel liegt der Fokus, wie zuvor auch, primär auf der deutschen Rechtslage – denn die ist zunächst einmal für deutsche Händler mit deutschem Kundenkreis ausschlaggebend und ohnehin schon komplex genug. Natürlich spielen auch europäische und internationale Regelungen eine Rolle. Dies ist aber nur von untergeordneter Bedeutung, wenn sich der Onlineshop im Wesentlichen an deutsche Verbraucher wendet. Besonderheiten sind außerdem dann zu beachten, wenn nur oder jedenfalls auch an andere Gewerbetreibende veräußert werden soll. Wie unter anderem im Domain -, im Marken- oder auch im Telemedienrecht , so spielt auch im Wettbewerbsrecht die Unterscheidung zwischen privatem und gewerblichem Handeln eine entscheidende Rolle.

				1.1	Die Regeln des Spiels

				Das deutsche Wettbewerbsrecht stellt Regelungen für einen fairen Geschäftsverkehr auf. Dadurch sollen also am Markt teilnehmende Unternehmer und auch Verbraucher vor unlauteren Geschäftspraktiken geschützt werden. Die zentralen Vorschriften finden sich im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG ). Es existieren aber noch viele andere relevante Normen in anderen Gesetzen, unter anderem im Bereich des Medizin- oder auch des Lebensmittelrechts, in der Preisangabenverordnung und im Berufsrecht für spezielle Berufsgruppen wie Ärzte oder Anwälte.

				Bezüglich der Frage, ob Rechtsverstöße auch wettbewerbsrechtlich einschlägig sind und entsprechende Sanktionen nach sich ziehen, muss in jedem Einzelfall entschieden werden, ob durch den jeweiligen Verstoß andere Marktteilnehmer und/oder Verbraucher beeinträchtigt werden.

				1.1.1	Grundlagen des Wettbewerbsrechts

				Dazu muss man sich zunächst die Struktur des zentralen Wettbewerbsgesetzes, des UWG , vor Augen führen. In seinem § 1 gibt das UWG vor, dass das Gesetz (inzwischen ausdrücklich) für Unternehmer und Verbraucher gleichermaßen gilt. Vor dem letzten „Update“ des UWG Ende Dezember 2008 war das noch nicht so. In § 2 UWG werden bestimmte Begriffe definiert, unter anderem der Begriff der „geschäftlichen Handlung“. ­§ 3­ UWG hält sozusagen eine generelle Beschreibung dessen bereit, was als unzulässig anzusehen ist. Die nachfolgenden Paragrafen beschreiben dann einzelne Beispiele von unlauteren bzw. irreführenden Handlungen sowie die daraus erwachsenden Konsequenzen. Dabei handelt es sich um mehr oder weniger exakte Beschreibungen der jeweiligen Tatbestände, insbesondere in § 3 UWG sind so genannte „Generalklauseln“ zu finden. Diese sind absichtlich „schwammig“ formuliert, um möglichst viele Sachverhalte erfassen zu können. Dies bringt allerdings den Nachteil mit sich, dass diese Regelungen nicht aus sich heraus verständlich sind, sondern der näheren Erläuterung durch einen Fachmann bedürfen.

				Deshalb wurde in einer extra Anlage zum UWG Ende 2008 ein Katalog von „30 Todsünden“ eingeführt, der Handlungen gegenüber Verbrauchern enthält, die auf jeden Fall als Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht einzustufen sind. Nach dieser „schwarzen Liste“ sind unzulässige geschäftliche Handlungen unter anderem:

				
						die Verwendung von Gütezeichen, Qualitätskennzeichen oder Ähnlichem ohne die erforderliche Genehmigung (falsche Siegel)

						die unwahre Angabe, ein Unternehmer , eine von ihm vorgenommene geschäftliche Handlung oder eine Ware bzw. Dienstleistung sei von einer öffentlichen oder privaten Stelle bestätigt, gebilligt oder genehmigt worden (falsche Autorisierung)

						Waren- oder Dienstleistungsangebote zu einem bestimmten Preis, wenn der Unternehmer nicht darüber aufklärt, dass er hinreichende Gründe für die Annahme hat, er werde nicht in der Lage sein, diese oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen für einen angemessenen Zeitraum in angemessener Menge zum genannten Preis bereitzustellen oder bereitstellen zu lassen (so genannte Lockangebote )

						Waren- oder Dienstleistungsangebote zu einem bestimmten Preis anzubieten, wenn der Unternehmer in der Absicht, stattdessen eine andere Ware oder Dienstleistung verkaufen zu können, eine fehlerhafte Ausführung vorführt oder sich weigert zu zeigen, was er beworben hat oder Bestellungen dafür anzunehmen bzw. die beworbene Leistung innerhalb einer vertretbaren Zeit zu erbringen

						die unwahre Angabe, bestimmte Waren oder Dienstleistungen seien nur für einen sehr begrenzten Zeitraum verfügbar, um den Verbraucher zu einer sofortigen Entscheidung zu veranlassen, ohne dass dieser Zeit und Gelegenheit hat, sich aufgrund von näheren Informationen zu entscheiden

						die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, gesetzlich bestehende Rechte stellten eine Besonderheit des Angebots dar (Werbung mit Selbstverständlichkeiten)

						der vom Unternehmer finanzierte Einsatz redaktioneller Inhalte zu Zwecken der Verkaufsförderung, ohne dass sich dieser Zusammenhang aus dem Inhalt oder aus der Art der Darstellung eindeutig ergibt (als Information getarnte Werbung )

						unwahre Angaben über Art und Ausmaß einer Gefahr für die persönliche Sicherheit des Verbrauchers für den Fall, dass er die angebotene Ware nicht erwirbt bzw. die angebotene Dienstleistung nicht in Anspruch nimmt

						Werbung für eine Ware oder Dienstleistung, die der Ware oder Dienstleistung eines Mitbewerbers ähnlich ist, wenn dies in der Absicht geschieht, über die betriebliche Herkunft zu täuschen („Schmücken mit fremden Federn“)

						die Einführung, der Betrieb oder die Förderung eines Systems zur Verkaufsförderung, das den Eindruck vermittelt, durch die Einführung weiterer Teilnehmer in das System könne eine Vergütung erlangt werden (so genanntes Schneeball- oder Pyramidensystem)

						die unwahre Angabe, der Unternehmer werde demnächst sein Geschäft aufgeben oder seine Geschäftsräume verlegen („Sonderangebote wegen angeblicher Geschäftsaufgabe“)

						die Angabe, durch eine bestimmte Ware oder Dienstleistung ließen sich die Gewinnchancen bei einem Glücksspiel erhöhen

						das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, der Verbraucher habe bereits einen Preis gewonnen oder werde einen sonstigen Vorteil erlangen, wenn es einen solchen Preis oder Vorteil tatsächlich nicht gibt bzw. wenn dies von der Zahlung eines Geldbetrags abhängig gemacht wird (Versprechen von angeblichen Gewinnen)

						das Angebot eines Gewinnspiels, wenn die in Aussicht gestellten Preise nicht vergeben werden

						das Angebot einer Ware oder Dienstleistung als „gratis", „umsonst", „kostenfrei" etc., wenn hierfür gleichwohl Kosten zu tragen sind (falsche Gratisangebote)

						die Übermittlung von Werbung zusammen mit einer Zahlungsaufforderung, wenn damit der falsche Eindruck vermittelt wird, die beworbene Ware oder Dienstleistung sei vom Empfänger bestellt worden

						die in eine Werbung einbezogene unmittelbare Aufforderung an Kinder, selbst die beworbene Ware zu erwerben oder ihre Eltern dazu zu veranlassen

						die Aufforderung zur Bezahlung nicht bestellter Waren oder Dienstleistungen bzw. eine Aufforderung zur Rücksendung oder Aufbewahrung nicht bestellter Sachen

				

				Diese in der „schwarzen Liste der 30 Todsünden“ aufgeführten Handlungen sind in jedem Fall rechtswidrig, sie dienen daher als Konkretisierung der Generalklausel des § 3 UWG .

				Ansonsten kommt es bei der Beurteilung eines etwaigen Wettbewerbsverstoßes zunächst darauf an, dass ein Handeln im geschäftlichen Verkehr vorliegt. Dabei handelt es sich um eine wirtschaftliche Tätigkeit auf dem Markt, die der Förderung des eigenen oder eines fremden Geschäftszwecks dient oder jedenfalls dazu bestimmt ist, diesem Zweck zu dienen. Es kommt nicht darauf an, ob tatsächlich ein Gewinn erzielt wird. Im Unterschied dazu stellt rein privates Handeln nie einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht dar. Es muss also stets ein Unternehmer gegenüber einem anderen Unternehmer oder einem Verbraucher handeln. Um beurteilen zu können, ob ein betroffener Verbraucher eine bestimmte Wettbewerbshandlung hätte erkennen können, muss auf das Leitbild des „informierten, verständigen und angemessen aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers“ abgestellt werden.

				Da es im Internet auch zur Überschreitung nationaler Grenzen kommen kann, müssen sich deutsche Gerichte bisweilen auch mit ausländischen Unternehmen bzw. Sachverhalten auseinandersetzen. Mithilfe der so genannten „Markttorregel “ wird die Zuständigkeit deutscher Gerichte bestimmt. Denn der Marktort ist der Ort, an dem die wettbewerbsrechtliche Handlung auf den potenziell Betroffenen einwirkt. Daher ist es beispielsweise nicht entscheidend, wo der Standort des Servers ist, auf dem die betreffenden Webseiten gehostet werden. Es gilt aber auch der so genannte „Spill-Over-Grundsatz “, nach dem die deutschen Wettbewerbsregeln nur dann anwendbar sind, wenn sich die jeweilige Internetseite bestimmungsgemäß an deutsche Nutzer richtet. Das ist etwa dann der Fall, wenn die Inhalte deutschsprachig präsentiert werden, unter einer DE-Domain erreichbar sind, wenn Waren ausdrücklich oder gar ausschließlich an deutsche Kunden versandt werden etc.

				1.1.2	Besonderheiten im E-Commerce 

				Grundsätzlich gilt das Wettbewerbsrecht sowohl im Online- wie auch im Offlinebereich, mithin muss jedes Unternehmen diese Regeln beachten. Für den Bereich des E-Commerce gibt es jedoch zusätzliche Vorschriften, welche die Besonderheiten des Versandhandels und auch speziell des Mediums Internet berücksichtigen. Denn bei diesem Geschäftsfeld können Kunden eben nicht einfach so wie in einem ganz normalen Ladengeschäft das Warenangebot aus nächster Nähe betrachten, einzelne Produkte in die Hand nehmen, die Beschreibungen und Hinweise aus nächster Nähe betrachten, kurz bei einem Angestellten nachfragen oder unmittelbar zwei Konkurrenzprodukte nebeneinander halten und so vergleichen. Außerdem müssen Waren vergleichsweise umständlich per Post zum Kunden bzw. wieder zurück zum Händler geschickt werden, was im „Laden um die Ecke“ natürlich auch etwas einfacher zu handhaben ist. Daher sind in Webshops anzugeben:

				
						alle wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung

						die Identität und Anschrift des Unternehmers

						der Endpreis oder, falls dieser nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art der Preisberechnung sowie gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, Liefer- und Zustellkosten oder jedenfalls die Tatsache, dass solche zusätzlichen Kosten anfallen können

						Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen sowie Verfahren zum Umgang mit Beschwerden , soweit sie von Erfordernissen der fachlichen Sorgfalt abweichen

						das Bestehen eines Rechts zum Rücktritt oder Widerruf 

				

				Manche Dinge verstehen sich von selbst, denn ohne beispielsweise Produktbeschreibungen funktioniert kein Onlineshop , und manche Aspekte fristen eher ein Schattendasein (zum Beispiel das Verfahren zum Umgang mit Beschwerden ).

				1.1.3	Folgen von Wettbewerbsverstößen

				Wird gegen Wettbewerbsrecht verstoßen und tritt dieser Verstoß durch eine Verbraucherschutzorganisation oder einen Mitbewerber zu Tage, so zieht das natürlich bestimmte Sanktionen nach sich:

				
						Unterlassungsanspruch in Bezug auf den Wettbewerbsverstoß 

						Freigabeanspruch (zum Beispiel bezüglich eines Domain - oder Firmennamens)

						Schadensersatzanspruch als Ausgleich für den Verstoß

						Gewinnabschöpfungsanspruch etwaigen bezüglich des durch den Verstoß erzielten Erlöses

						Freiheits- oder Geldstrafe etwa bei Verrat von Geschäftsgeheimnissen bzw. Geldbuße zum Beispiel bei unerlaubter Telefonwerbung

				

				Um das also klarzustellen: Wird gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen, kann eine Abmahnung erfolgen, deren Kosten in Form von Anwaltsgebühren vom Abgemahnten gezahlt werden müssen. Darüber hinaus kann aber eventuell auch eine Geldstrafe bzw. Geldbuße verhängt werden. Ein solcher Rechtsverstoß kann sich im schlimmsten Fall also als doppelt kostspielig erweisen. Wenn man bedenkt, dass im Bereich des Wettbewerbsrechts nicht selten hohe Streitwerte vorherrschen, kann es durchaus sein, dass die dadurch ausgelösten finanziellen Folgen für ein Unternehmen faktisch den Bankrott bedeuten können.

				1.1.4	Domainnamen 

				Wie schon beschrieben, können Domainnamen gegen Namens- bzw. Markenrecht verstoßen. Was nicht ganz so offensichtlich erscheint, ist der Umstand, dass durch Domainnamen auch wettbewerbsrechtliche Verstöße möglich sind. Das zentrale Stichwort heißt hier „Gattungsbegriff “. Das Problem bei diesen Alltagsbegriffen ist, dass diese in aller Regel markenrechtlich nicht schutzfähig sein dürften, da sie nicht ausreichend unterscheidungskräftig sind. Auf der anderen Seite gilt bei der Eintragung von Gattungsbegriffen als Domains der Grundsatz „first come, first served“. Allerdings muss auch berücksichtigt werden, dass die Glücklichen, die eine Domain , wie etwa „arzt.de“, „anwalt.de“ oder dergleichen besitzen, einen nicht zu unterschätzenden Vorteil auf ihrer Seite haben. Denn nach wie vor ist es so, dass diejenigen, die im Internet nach bestimmten Informationen suchen, nicht selten einfach die entsprechenden Suchbegriffe nicht nur in einer Suchmaschine , sondern auch in die Adresszeile ihres Browsers eingeben. Jedem ist bewusst, dass zum Beispiel die Homepage der Tagesschau auch unter „tagesschau.de“ erreichbar ist und man diese Site nicht erst lange via Google & Co. suchen muss.
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				Abbildung 1.1: Auch das juristische Infoportal des Autors ist unter einem Gattungsbegriff erreichbar

				Und genau hier kommt das Wettbewerbsrecht ins Spiel. Denn durch dieses Rechtsgebiet existiert ein ergänzender Schutz. Dieser findet jedenfalls dann Anwendung, wenn Mitbewerbern durch „Blockade“ gängiger Domainnamen der Zugang zu einem bestimmten Markt erschwert oder gänzlich unmöglich gemacht wird. Zu dieser Problematik gibt es zahlreiche Gerichtsentscheidungen, die im Ergebnis darauf hinauslaufen, dass es generell nicht wettbewerbswidrig ist, einen Gattungsbegriff als Domainnamen zu registrieren; dies ist unbestritten zulässig. Im Rahmen der so genannten „Mitwohnzentrale“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs hatten die Karlsruher Richter entschieden, dass die Registrierung eines Gattungsbegriffs jedoch dann rechtswidrig ist, wenn dies zu einer „Kanalisierung von Kundenströmen“ führt und es dadurch zur Irreführung bzw. zum Abfangen von Kunden kommt.

				Urteilsdienst:

				
						Urteil des BGH vom 17.05.2001, Aktenzeichen: I ZR 216/99

						Urteil des LG München I vom 16.11.2000, Aktenzeichen: 7 O 5570/00

				

				Allerdings ist die Bewertung, wann einem Mitbewerber auf einem bestimmten Marktsegment der Zugang zu diesem tatsächlich erschwert bzw. verwehrt wird, bei Lichte betrachtet nicht ganz einfach. Vor dem Hintergrund, dass es mittlerweile zahlreiche Top-Level-Domains gibt, die sozusagen als Ausweichmöglichkeit genutzt werden können, müsste schon ein Unternehmen beispielsweise unter allen Top-Level-Domains den gleichen Begriff auf sich registrieren oder dergleichen. Aber auch hier lässt sich die Wettbewerbswidrigkeit etwa durch klarstellende Hinweise auf der Internetpräsenz vermeiden. Werden die betreffenden Domains jedoch nicht „zielgerichtet“ oder überhaupt nicht genutzt, so kann wohl Domaingrabbing vermutet werden, was wiederum ein Indiz für ein wettbewerbswidriges Verhalten mit sich bringt.

				In diesem Zusammenhang stellt sich oft die Frage, was bei gleichlautendem Domainbegriff unter verschiedenen Top-Level-Domains zu entscheiden ist. Hat also beispielsweise der Inhaber der Domain „arzt.de“ einen Unterlassungsanspruch gegen den Inhaber von „arzt.com“? Soviel kann man schon vorwegnehmen: Es ist strittig. Unter den eben genannten Voraussetzungen eventuell dann, wenn es zur Kanalisierung von Kundenströmen kommt, gegebenenfalls auch bei (höchst unwahrscheinlichen) etwaigen Markenrechten. Aber sowohl das Wettbewerbs- als auch das Markenrecht setzt eine Handlung im geschäftlichen Verkehr voraus, rein private Websites werden hier also gar nicht erfasst. Allerdings gilt es zu bedenken, dass die Grenze der rein privaten zur gewerblichen Tätigkeit unter Umständen schon durch die Teilnahme an einem Bannertausch- bzw. Partnerprogramm ober im Fall von Domaingrabbing überschritten wird. Das Namensrecht hilft auch nur dann weiter, wenn es einen Herrn oder eine Frau Arzt gäbe, die überragend, das heißt mindestens deutschlandweit, bekannt wäre. Namensrechtlich wird jede Website, egal ob gewerblich oder privat, erfasst. Wenn all diese Aspekte nicht in Frage kommen bzw. nicht die Voraussetzungen vorliegen, dann kommt auch kein Unterlassungsanspruch in Betracht und der Betreiber von „arzt.de“ muss mit der Konkurrenz durch „arzt.com“ schlichtweg leben.

				Die gleichen Erwägungen gelten im übrigen auch für Umlautdomains, also etwa „ärzte.de“. Auch hierbei sollten die grundsätzlichen Regeln im Umgang mit Domainnamen beachtet werden, sodass zum Beispiel fremde Marken- oder Unternehmensnamen tabu sind.

				1.1.5	Meta Tags 

				Genauso wie mit Meta Tags oder unsichtbarem Text („Hidden Content “) im Rahmen eines Internetauftritts gegen Markenrechte verstoßen werden kann, so können mit diesen Instrumenten auch Wettbewerbsverstöße verursacht werden. Denn durch die Verwendung beispielsweise von Meta Tags ohne Bezug zum eigentlichen Inhalt der Webseite kann es zur Herkunftstäuschung oder zur Rufausbeutung kommen. Verwendet etwa ein Anbieter von Modewaren Namen bekannter Designer, deren Waren er nicht im Sortiment hat, so werden die Besucher seines Shops insofern auf eine „falsche Fährte“ gelockt, als sie über die Suche nach diesen Begrifflichkeiten durch die Ergebnisse ihrer Suchanfragen auf diese Site gelangen. Dadurch erhofft sich der jeweilige Anbieter natürlich, dass die „unfreiwilligen“ Besucher dennoch etwas erwerben, auch wenn sie nicht das finden, was sie ursprünglich gesucht haben. Letztlich sollten alle Begrifflichkeiten in Meta Tags oder auch auf der Webseite selbst vermieden werden, die keinen Bezug zum Inhalt haben oder gar offensichtlich Besucher in die Irre führen.

				Urteilsdienst:

				Urteil des LG Düsseldorf vom 27.03.2002, Aktenzeichen: 12 O 48/02

				

				Grundsätzlich sollten auf der eigenen Internetpräsenz nur der Wahrheit entsprechende Inhalte Verwendung finden – also kein „Schmücken mit fremden Federn“, kein „Segeln unter fremder Flagge“.

				1.2	Wenn der Postmann zweimal klingelt

				Seit einigen Jahren hat sich online eine schöne, neue Einkaufswelt gebildet. Ob Auktionen, Powershopping oder „ganz normale“ Webshops – jeder kann nach Lust und Laune einkaufen, ohne auch nur einen Schritt vor die Tür zu gehen. Da Kunden aber, anders als im Supermarkt um die Ecke, die angepriesenen Waren „nur“ anhand der Produktbeschreibungen und/oder -fotos einschätzen können, stehen privaten Onlinekäufern insoweit besondere Rechte zu. Im Unterschied zum realen Einkauf bei Karstadt, Kaufland & Co. gibt es beispielsweise beim virtuellen Shopping ein generelles Umtauschrecht . Einfach, weil einem Verbraucher eine gekaufte Ware nicht mehr gefällt oder auch ganz ohne Angabe von Gründen, kann online Erworbenes innerhalb von 14 Tagen bzw. einem Monat an den Verkäufer zurückgegeben werden, der dem Kunden dann das Geld zurückzahlen muss. Im realen Leben klappt das zwar auch immer öfter – allerdings gewährt der Gesetzgeber keinen Anspruch darauf. Das so genannte Verwendungsrisiko , also der Umstand, ob dem Käufer die Ware auch gefällt bzw. ob er sie tatsächlich gebrauchen kann, liegt letztlich beim Kunden.

				Aufgrund von Vorgaben der Europäischen Union, aber auch durch einzelne nationale Rechtsvorschriften werden Verbraucher hierzulande mit vielen Rechten ausgestattet. Als Kehrseite der Medaille obliegt insbesondere Onlinehändlern ein erweiterter Pflichtenkatalog. Um als Webmaster auf diesen angemessen vorbereitet zu sein, ist ein gewisses Grundlagenwissen unentbehrlich.

				1.2.1	Grundlagen des Fernabsatzrechts

				Der Bereich des Fernabsatzrechts hält zahlreiche Überraschungen bereit, auf die man als „Start-up“, bisweilen aber auch als schon erfahrener Händler nicht immer vorbereitet ist. Das liegt unter anderem an der Unmenge an EU-Verordnungen und –Richtlinien, die sich auch auf die deutsche Rechtslage auswirken und daher beachtet werden müssen. Und auch die deutschen Rechtsgrundlagen haben es zum Teil in sich. Aber „first things first“…

				Die in diesem Abschnitt angesprochenen Rechtspositionen beziehen sich alle auf so genannte Fernabsatzverträge . Darunter fallen etwa

				
						via E-Mail 

						telefonisch

						mittels Brief

						durch Katalogbestellung

						per Fax

				

				abgeschlossene Verträge über den Erwerb von Waren und/oder Dienstleistungen. Entscheidend ist hierbei, wie der Vertragsschluss zustande kommt. Auch wenn der Käufer nach einer Onlinebestellung die Ware persönlich beim Verkäufer abholt, besteht grundsätzlich ein Fernabsatzgeschäft , da der Abschluss des Vertrags „mit Fernkommunikationsmitteln“ erfolgt ist. Auf welchem Weg die Ware anschließend von A nach B gelangt, spielt bei dieser Bewertung keine Rolle.

				Eine weitere Voraussetzung für die Anwendung des Fernabsatzrechts ist die Verbrauchereigenschaft des Kunden. Um in den Genuss der Verbraucherrechte zu kommen, muss er auch als solcher handeln, das heißt er muss den Vertrag aus privaten Gründen abschließen. Oder auf Neudeutsch: Der Vertrag muss auf dem Sektor „Business to Customer“ (B2C ) geschlossen worden sein, nicht im Bereich „Business to Business“ (B2B ). Wenn ein Privatmann also für den Geburtstag seiner Tochter die neue CD von Madonna kauft, so handelt er selbstverständlich in seiner Eigenschaft als Verbraucher . Wenn der Käufer für seine Reparaturwerkstatt eine neue Bohrmaschine erwirbt, so handelt er wohl eher gewerblich. Dabei kann es sich um dieselbe Person handeln, aber in dem einen Fall handelt er eben als Privatier und in dem anderen als Gewerbetreibender. Es gibt auch Sachverhalte, die sind irgendwo in der Mitte anzusiedeln, wenn beispielsweise ein Selbstständiger für sich privat eine Lampe kauft und er sich diese an seine Büroanschrift liefern lässt. In dem Fall, den der Bundesgerichtshof Ende 2009 zu entscheiden hatte, handelte es sich bei dem Lampenkäufer um eine Rechtsanwältin, die die Ware in ihre Kanzlei bestellte, da sie sich dort den Großteil des Tages aufhielt. Allerdings beabsichtigte sie, die bestellte Lampe privat in ihrer Wohnung zu nutzen. Dann wollte sie jedoch von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, was wiederum dem Händler nicht passte. Er berief sich auf die fehlende Verbrauchereigenschaft der Anwältin.

				Urteilsdienst:

				Urteil des BGH vom 30.09.2009, Aktenzeichen: VIII ZR 7/09

				

				Diese Sache wurde von insgesamt drei Gerichten beurteilt. Das Amtsgericht Hamburg-Wandsbek entschied zugunsten der Anwältin, denn es komme bei dieser Frage letztlich nicht darauf an, wohin die Ware geliefert werde. Das Landgericht Hamburg hob als Berufungsinstanz dieses Urteil auf und begründete dies damit, dass sich für den Händler aus dessen „objektivem Empfängerhorizont “ der Kaufvertrag nicht als B2C -Geschäft darstelle. Das letzte Wort hatte der Bundesgerichtshof , der wiederum für die klagende Anwältin und damit gegen den Onlinehändler votierte. Ist sowohl eine Einstufung als Verbraucher als auch als gewerblich Handelnder möglich, so die Karlsruher Richter, so ist der Kunde im Zweifel als Verbraucher anzusehen. Dies gelte lediglich dann nicht, wenn sein Handeln eindeutig und zweifelsfrei einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugeordnet werden kann. Daran lässt sich erkennen, wie schwierig solche banal wirkenden Umstände im Einzelfall sein können.

				1.2.2	Anwendbarkeit/Ausnahmen

				Wenn der Vertrag also via Telefon, Fax, E-Mail etc. zwischen dem Händler und einem Verbraucher zustande gekommen ist, dann sind die fernabsatzrechtlichen Regelungen grundsätzlich anwendbar. Allerdings gibt es verschiedene Vertragstypen, die hierbei ausgenommen werden. Dabei handelt es sich um

				
						Verträge über Finanzgeschäfte (Bank- bzw. Wertpapiergeschäfte, Versicherungsgeschäfte)

						Lieferungen von Lebensmitteln, Getränken und anderen Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs

						Grundstücksverträge

						Fernunterrichtsverträge

						Beförderungs- und Unterbringungsverträge

				

				Der Grund, warum das Fernabsatzrecht und damit zum Beispiel auch das Widerrufsrecht hier keine Anwendung findet, liegt in der Besonderheit der jeweiligen Vertragsarten. Grundstücksverträge bedürfen beispielsweise für ihre Wirksamkeit der notariellen Beurkundung und Lebensmittel- oder Getränkelieferungen können nachvollziehbarerweise nicht wieder zurückgegeben werden.

				1.2.3	Einzelne Informationspflichten 

				Onlinehändlern obliegen diverse fernabsatzrechtliche Informationspflichten . Der Gesetzgeber verlangt, dass Privatkunden folgende Informationen zu erhalten haben:

				
						vollständige Anschrift des Onlinehändlers

						wesentliche Merkmale der angebotenen Waren oder Dienstleistungen

						Preis einschließlich aller Steuern, Versand- und Lieferkosten

						Bestehen eines Widerrufs- oder Rückgaberechts

						etwaige Liefervorbehalte

						Zeitpunkt des Zustandekommens des Vertrags

						Gültigkeitsdauer befristeter Angebote

				

				Die genannten Informationen müssen schon vor Abgabe einer Vertrags­erklärung , also vor Absenden einer Bestellung mitgeteilt werden. Das bedeutet, dass diese Angaben auf der Webseite enthalten sein müssen, was in aller Regel auch schon durch andere Vorgaben/Pflichten erfüllt ist. So finden sich zum Beispiel die Händleranschrift im Impressum oder die wesentlichen Merkmale der Ware/Dienstleistung ebenso wie der Gesamtpreis im Rahmen der Produktbeschreibung .

				Um diesen Informationspflichten in korrekter Weise und vollständig nachzukommen, sollten die oben aufgeführten Angaben in der E-Mail enthalten sein, die dem Kunden als Bestätigung des Bestelleingangs zugesandt wird.

				Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass diese Bestellbestätigungsmail nicht schon die Annahme des Vertrags darstellen sollte. Hintergrund ist folgendes: Das Surfen in einem Onlineshop ist sozusagen mit einem Schaufenster-Bummel vergleichbar. Werden nun bestimmte Produkte bestellt, so stellt diese Bestellung juristisch betrachtet das Angebot zum Abschluss eines (Kauf-)Vertrags dar. Es ist nicht etwa so, wie man vermuten könnte, dass die im virtuellen Schaufenster ausgestellte Ware bereits ein konkretes Vertragsangebot enthielte, was man als Kunde dann nur noch anzunehmen bräuchte. Bei dem Anbieten von Waren in einem Onlineshop handelt es sich gerade nicht um ein konkretes Angebot, sondern lediglich um eine „invitatio ad offerendum“ – eine Aufforderung zur Angebotsabgabe.

				Urteilsdienst:

				Urteil des AG München vom 04.02.2010, Aktenzeichen: 281 C 27753/09

				

				Die essenziellen Bestandteile sind durch die im virtuellen Einkaufswagen befindlichen Waren näher bestimmt, vor alle stehen Produktanzahl, -eigenschaften und -preis fest. Der Händler , bei dem diese Bestellung eingeht, kann sich dann noch entscheiden, ob er den Vertrag zu diesen Bedingungen annehmen will oder nicht. Würde mit der E-Mail zur Bestätigung des Eintreffens der Bestellung, welche in aller Regel automatisiert direkt nach Bestelleingang verschickt wird, zugleich die Annahme des Vertrags erklärt, so würde sich der Händler selbst seiner Rechte beschneiden. Denn zum einen hätte er dann nicht die Möglichkeit, den Kunden vor Vertragsschluss über seine Rechte zu informieren – die Bereitstellung der Informationen vor Abschluss des Vertrags ist jedoch zwingende Voraussetzung. Und zum anderen hätte der Händler dann in jedem Fall den Vertrag „an der Backe“, selbst wenn sich beispielsweise herausstellt, dass er die vom Kunden bestellte Ware nicht oder nicht rechtzeitig liefern kann.

				MUSTERTEXT

				Eine Bestellbestätigung sollte also nach folgendem Muster aufgebaut sein, damit sichergestellt ist, dass alle erforderlichen Angaben enthalten sind und dem Kunden so früh wie möglich zugehen:

				

				„[Mailbriefkopf Verkäufer]
[Adresse Empfänger/Kunde]
[Betreff, z. B. Kunden- oder Bestellnummer etc.]

				

				Sehr geehrte…,
vielen Dank für Ihre Bestellung. Diese E-Mail dient als Bestätigung, dass Ihre Bestellung der nachfolgenden Produkte bei uns eingegangen ist, sie stellt jedoch noch keine Annahme des Vertrags dar.

				

				Produkt1: xy €
Produkt2: xy €
Summe: xy €
Mehrwertsteuer : xy €
Versandkosten : xy €
Gesamtbetrag: xy €

				

				Bei etwaigen Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

				

				Ihr Onlineshop team
Muster GmbH
Geschäftsführer: Max Mustermann
Musterstr. 123
12345 Musterhausen
Tel.: 030 12345678
Fax: 030 12345679
E-Mail : info@muster-gmbh.de

				

				Registergericht AG Musterhausen, Registernr.: HRB 1234
Umsatzsteuer-Identifikationsnr.: DE 123456789
Bankverbindung: Muster-Bank, BLZ: 12345678; Kto.: 987654321
[kompletter AGB-Text inkl. Widerrufs-/Rückgabebelehrung ]“

				

				Eine ausdrückliche Vertragsannahme sollte also auf jeden Fall zeitlich nach dieser Bestellbestätigung an den Kunden verschickt werden – selbst wenn dies nur eine Minute später erfolgt. Denn nur dann ist der Kunde vor Vertragsschluss – und damit rechtzeitig im Sinne der gesetzlichen Vorgaben – in korrekter Weise über alles Notwendige informiert worden. Andernfalls würde auch gegen Wettbewerbsrecht verstoßen. Dadurch vermeidet der Händler also nicht nur eventuelle Abmahnungen, sondern auch weitere Nachteile. Wird ein Verbraucher nämlich nicht „form- und fristgerecht “, also vor Vertragsschluss und per E-Mail , über das bestehende Widerrufs- bzw. Rückgaberecht informiert, verlängert sich die Widerrufs-/Rückgabefrist von 14 Tagen auf einen Monat. Und das gilt ab dem Zeitpunkt der korrekten Belehrung, sodass es gegebenenfalls sogar vorkommen kann, dass dem Händler sein Fehler gar nicht bewusst ist und er deshalb den Kunden gar nicht oder (falls es ihm doch noch auffällt) erst viel später korrekt belehrt.

				Lange Rede, kurzer Sinn: Für Webmaster bedeutet dies in letzter Konsequenz, dass der Onlineshop nach Möglichkeit so zu konfigurieren ist, dass nach Eingang einer Bestellung zwei E-Mails verschickt werden können – erst die Bestätigung über den Eingang der Bestellung und danach die Annahme des Vertrags.

				MUSTERTEXT

				Eine zweite E-Mail zur Annahme des Vertrags kann also in etwa so gestaltet werden:

				

				„[Mailbriefkopf Verkäufer]
[Adresse Empfänger/Kunde]
[Betreff, z. B Kunden- oder Bestellnummer etc.]

				Sehr geehrte…,
wir haben Ihre Bestellung Nr. … vom … erhalten und nehmen Ihr Vertragsangebot hiermit an. Sie haben folgende Waren bestellt: …
Sie haben Zahlungsmöglichkeit Vorkasse gewählt. Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag von … Euro auf unser Konto (s. Mailsignatur). Geben Sie als Verwendungszweck bitte Ihre Kunden- und die Bestellnr. an.
Haben Sie vielen Dank für Ihre Bestellung. Wir würden uns freuen, Sie auch zukünftig als Kunden begrüßen zu dürfen.

				

				Ihr Onlineshopteam

				Muster GmbH
Geschäftsführer: Max Mustermann
Musterstr. 123
12345 Musterhausen

				

				Tel.: 030 12345678
Fax: 030 12345679
E-Mail : info@muster-gmbh.de

				

				Registergericht AG Musterhausen, Registernr.: HRB 1234
Umsatzsteuer-Identifikationsnr.: DE 123456789
Bankverbindung: Muster-Bank, BLZ: 12345678; Kto.: 987654321“

				1.2.4	Widerrufs-/Rückgaberecht 

				Als zentraler Bestandteil der fernabsatzrechtlichen Informationen ist die Belehrung über das Bestehen eines Widerruf - bzw. Rückgaberechts des Öfteren Gegenstand prozessualer Auseinandersetzungen. Das hat zwischenzeitlich solche Ausmaße angenommen, dass sich der Gesetzgeber innerhalb weniger Jahre gezwungen sah, mehrfach bei den entsprechenden Regelungen nachzubessern. Seit dem 11. Juni 2010 gilt die bislang letzte und auch wohl beste Fassung von Musterformulierungen für die Widerrufs- bzw. die Rückgabebelehrung . Sie hat mittlerweile Gesetzesrang und gewährt dadurch denjenigen Händlern Rechtssicherheit, die diese Musterformulierung auf ihre eigenen Bedürfnisse anpassen – allerdings inhaltlich nicht wesentlich verändern – und in ihrem Shop bereitstellen. Wenn die vom Gesetzgeber vorgegebenen Formulierungen im Wesentlichen unverändert übernommen werden, dann kann dies jedenfalls keinen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht darstellen und somit auch nicht abgemahnt werden.

				Über das gesetzlich geregelte Widerrufs- bzw. Rückgaberecht muss

				
						gegenüber Verbrauchern (also nicht gegenüber anderen gewerblich Handelnden)

						vor Vertragsschluss (bevor der Betreiber eines Onlineshops die Vertragserklärung des Kunden durch dessen Bestellung annimmt bzw. vor Zeitablauf eines Onlineauktion)

						in Schriftform (Darstellung auf der Internetseite genügt nicht, Informationen müssen jedenfalls via E-Mail an Kunden übermittelt werden)

						klar formuliert (im Zweifel also dem offiziellen Muster folgend)

						deutlich gestaltet und

						hervorgehoben dargestellt (Belehrung muss sich zum Beispiel innerhalb von Allgemeinen Geschäftsbedingungen von den anderen Klauseln abheben)

				

				werden.

				Widerrufs- und Rückgaberecht werden nicht selten in einem Atemzug genannt, da es sich dabei um die beiden generell zugunsten von Verbrauchern bestehenden Rechtspositionen handelt. Der Händler kann wählen, welches Recht er seinen Kunden einräumt. Dabei sollte jedoch auf die kleinen, aber feinen und praktisch auch recht bedeutsamen Unterschiede geachtet werden. Räumt der Händler seinen Kunden das Widerrufsrecht ein, muss der Widerruf von diesem auch erklärt werden. Erst danach muss die Ware an den Händler zurückgeschickt und das Geld an den Kunden zurückgezahlt werden. Dabei ist noch ungeklärt, wer was zuerst tun muss. Im Falle des Widerrufrechts, und nur da, hat der Händler die Möglichkeit, dem Kunden die Kosten für die Rücksendung der Waren aufzuerlegen, sofern der Kaufpreis nicht über 40 Euro liegt. Das Rückgaberecht kann dagegen nicht durch eine Erklärung, sondern nur durch die Rücksendung der Ware ausgeübt werden. Hier muss der Händler in jedem Fall die Kosten der Rücksendung tragen, die Verwendung der so genannten 40-Euro-Klausel ist im Gegensatz zum Widerrufsrecht nicht möglich.

				Übrigens: Die Kosten der Hinsendung , also dem Weg der Ware vom Händler zum Kunden, müssen dem Kunden bei ausgesprochenem Widerruf bzw. ausgeübtem Rückgaberecht in jedem Fall erstattet werden.

				Urteilsdienst:

				
						Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 15.04.2010, Aktenzeichen: C-511/08

						Urteil des BGH vom 07.07.2010, Aktenzeichen: VIII ZR 268/07

				

				Die ursprünglichen Versandkosten stellen sich für den Käufer nämlich als fester Bestandteil des insgesamt von ihm zu leistenden Kaufpreises dar, sodass Warenpreis und Versandkosten aus seiner Sicht eine Einheit bilden. Folglich sind ihm die Kosten für den Versand der Ware auch zu erstatten. Das gilt unabhängig davon, ob der Kaufpreis über oder unter 40 Euro liegt – insoweit dürfen die Hinsendekosten nicht mit den Kosten verwechselt werden, die entstehen, wenn der Kunde nach seinem Widerruf des Vertrags die Ware zur Rückabwicklung des Vertrags zurück an den Verkäufer schickt (Rücksendekosten).

				Auf den ersten Blick bestehen also nur geringe Unterschiede, diese sind im Alltag jedoch unter Umständen sehr bedeutsam. Denn letztlich ist es eine Frage des Insolvenzrisikos. Derjenige, der in Vorleistung tritt, also das vom jeweils anderen Erhaltene zuerst zurückgeben muss, läuft natürlich Gefahr, dass er anschließend das ihm Zustehende nicht zurückbekommt. Im schlimmsten Fall muss der Betreffende also den ihm zustehenden Leistungen hinterherlaufen und sie im Zweifel einklagen. Das ist mit zeitlichem sowie finanziellem Aufwand und letztlich dem Risiko verbunden, am Ende mit gänzlich leeren Händen dazustehen.

				1.2.5	Jugendschutzgesetz

				Je nach Ausgestaltung des Onlineshops, je nach Art und Umfang des Warenangebots oder auch je nach Kundenkreis gibt es die eine oder andere Besonderheit zu beachten.

				Die Frage, ob eventuell ein Datenschutzbeauftragter (DSB) bestellt werden muss, sollte stets Berücksichtigung finden. Mithilfe einer entsprechenden Checkliste lässt sich leicht feststellen, ob für das eigene Unternehmen ein Beauftragter für die Datenschutzbelange notwendig ist oder nicht.

				Bisweilen ist es jedoch angeraten oder gar Pflicht, auch an einen Beauftragten für den Jugendschutz zu denken. Denn der Schutz von Kindern bzw. Jugendlichen ist auch im Onlinebereich völlig zu Recht ein hoch angesiedeltes Rechtsgut.

				Webmaster müssen darauf achten, ob und wie sie bestimmte Inhalte darstellen bzw. bewerben dürfen. Das gilt nicht nur für Film-DVDs oder Computerspiele, sondern auch für Podcasts, Blogs oder Twitter -Beiträge. Grundsätzlich unzulässige Angebote sind unter anderem Nazipropaganda, Gewalt- bzw. Kriegsverherrlichung, Pornografie und Verstöße gegen die Menschenwürde. Abgesehen von etwaiger strafrechtlicher Relevanz sind derartige Inhalte auf Internetangeboten entweder überhaupt nicht oder nur dann zulässig, wenn durch geeignete technische Maßnahmen sichergestellt ist, dass sie ausschließlich erwachsenen Personen zugänglich sind (so genannte „geschlossene Benutzergruppe “). Die technischen Maßnahmen werden auch als Altersverifikationssysteme (AVS) bezeichnet, das Post-Ident-Verfahren der Deutschen Post zählt beispielsweise dazu. Eine Abfrage des Alters oder einer Personalausweisnummer etwa für Pornowebsites ist dagegen nicht als AVS geeignet. Schon bloße Verlinkungen auf Internetseiten mit derartigen Inhalten sind rechtswidrig.

				Urteilsdienst:

				
						Urteil des BGH vom 18.10.2007, Aktenzeichen: I ZR 102/05

						Beschluss des VG Lüneburg vom 16.10.2007, Aktenzeichen: 6 B 33/07

				

				Wer also beispielsweise ein Erotikforum oder eine Webseite mit (ausführlichen) Informationen über Horrorfilme betreibt, sollte im Zweifel lieber alle Jugendschutzregelungen beachten und sich fachmännischen Rat einholen. Es kommt stets auf die Art der Darstellung von derartigen Informationen an, so sind beispielsweise Nachrichtensendungen oder Sendungen zum politischen Zeitgeschehen ausdrücklich privilegiert. Aber auch in diesem Rahmen dürfen natürlich keine pornografischen Inhalte wiedergegeben werden.

				Shopbetreiber , die etwa Filme oder Computerspiele verkaufen, die sich an Personen unterschiedlicher Altersgruppen wenden, müssen sicherstellen, dass ein Verkauf von Inhalten „über 18“ nicht an Kinder oder Jugendliche erfolgt. Seriöse Webshops setzen daher beim Versand von Video-DVDs mit einer Freigabe „FSK 18“ oder „Keine Jugendfreigabe“ eine spezielle Versandform ein, bei welcher der Postbote bei Übergabe der Sendung das Alter des Empfängers überprüft. Alternativ kann, wie gesagt, auch das Post-Ident-Verfahren eingesetzt werden.

				[image: amazon-ab18.tif] 

				Abbildung 1.2 Branchenprimus Amazon bietet einen speziellen Versand für Filme und Games ohne Jugendfreigabe

				Werbung für Produkte, wie Alkohol oder Tabak darf sich nicht an Personen unter 18 Jahren wenden, es dürfen auch keine Minderjährigen beim Genuss von Zigaretten oder Alkohol dargestellt werden. Werbungen dürfen generell nicht die Unerfahrenheit oder die Leichtgläubigkeit von Kindern bzw. Jugendlichen ausnutzen.

				Auch für Diskussionsforen gilt die Pflicht, bei der Anmeldung neue Nutzer auf ihr Alter hin zu überprüfen, sofern jugendgefährdende Inhalte angeboten werden. Anbieter von Podcasts mit solchen Inhalten können beispielsweise ihrer Pflicht zur Bestellung eines Jugendschutzbeauftragten nur dadurch entgehen, dass sie sich einer Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle anschließen und diese mit den Jugendschutzaufgaben betreuen. Diese Möglichkeit besteht jedoch nur bei weniger als 50 Mitarbeitern oder weniger als 10 Millionen jährlichen Zugriffen im Monatsdurchschnitt.

				1.3	Das Kleingedruckte im Webshop

				Niemand beschäftigt sich eigentlich wirklich gerne mit dem „Kleingedruckten“, selbst der eine oder andere Jurist soll das dem Vernehmen nach nur widerwillig und für Geld tun. Aber leider bleibt Shopbetreibern bzw. den von ihnen beauftragten Webdesignern/Webmastern nichts anderes übrig. In Onlineshops sind an mehr Stellen juristische Aspekte zu beachten, als man vielleicht auf den ersten Blick annehmen mag. Jedem dürfte klar sein, dass etwa im Impressum oder bei den Allgemeinen Geschäftsbedingungen spezielles Know-how zum Einsatz kommen muss. Aber es gibt noch andere Bereiche, die ebenfalls fachmännischer Betrachtung unterzogen werden wollen.

				1.3.1	Produktbeschreibungen

				Das fängt schon bei den Beschreibungen der einzelnen Produkte an. Grundsätzlich müssen diese wahrheitsgetreu und so detailliert wie möglich beschrieben werden. Dies gibt nicht nur der Gesetzgeber bzw. die Rechtsprechung vor, sondern eigentlich schon der gesunde Menschenverstand. Denn die einzigen Anhaltspunkte, die Kunden bezüglich der Waren haben, sind ja die Beschreibungstexte und die Produktfotos. Hierbei gilt: Am besten auf selbst erstellte Inhalte zurückgreifen! Denn wie bereits dargestellt drohen bei Verstößen gegen das Urheberrecht Abmahnungen sowie Bußgelder oder gar Geld- bzw. Freiheitsstrafen.

				Mit simplen Beschreibungen nach dem Motto „schöner DVD-Player in schwarz“ ist es natürlich nicht getan, so gehören bestimmte Mindestangaben zu einer kompletten und korrekten Beschreibung. Im Falle des DVD-Players wären das etwa Hersteller- und Produktbezeichnung, technische Daten, Farbvarianten usw.

				Besonderheiten spezifischer Warengruppen 

				Es gibt bestimmte Warengruppen , die im Rahmen der Produktbeschreibung besondere Angaben erfordern, wie zum Beispiel die Energieeffizienzklasse bei Kühlschränken oder bei Geräten mit Batterien Informationen nach dem Batteriegesetz (BattG ).

				MUSTERTEXT

				Ein Hinweistext gemäß den Informationspflichten nach dem Batteriegesetz muss immer dann vorgehalten werden, wenn Produkte verkauft werden, bei denen Batterien enthalten sind – und sei es auch „nur“ in der Fernbedienung des Fernsehers. Ein Musterhinweis könnte zum Beispiel so aussehen:

				

				„Informationspflichten nach Batteriegesetz (BattG )

				Altbatterien bzw.-akkus dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden! Achten Sie daher darauf, dass Ihre alten Batterien bzw. Akkus an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgegeben werden. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien bzw. -akkus verpflichtet. Die Abgabe ist für Sie kostenlos.
Gerne können Sie auch die bei uns erworbenen Batterien bzw. Akkus nach dem Gebrauch kostenlos an uns zurückgeben. Die Rücksendung der Batterien bzw. Akkus an uns hat ausreichend frankiert zu erfolgen.
Derartige Rücksendungen sind zu richten an: …
Wenden Sie sich bitte bei Rückfragen an: …
Batterien und Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind deutlich erkennbar mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet
Weiterhin befindet sich unter diesem Symbol die chemische Bezeichnung der entsprechenden Schadstoffe. Beispiele hierfür sind: (Pb) Blei, (Cd) Cadmium, (Hg) Quecksilber.
Sie haben die Möglichkeit, diese Informationen auch nochmals in den Begleitpapieren der Warenlieferung oder der Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers nachzulesen.
Weitere Informationen zum Batteriegesetz erhalten Sie beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (http://bmu.de/abfallwirtschaft).“

				

				Zudem gibt es diverse Artikel, die nur an einen bestimmten Kundenkreis verkauft werden, so wie beispielsweise Alkohol oder Filme „ab 18“ nur an Erwachsene oder rezeptpflichtige Medikamente nur an Patienten mit einem entsprechenden Rezept. Bei nachfolgend aufgeführten Warengruppen gibt es im Einzelnen Besonderheiten, die bei der Produktbeschreibung und auch beim Verkauf zu beachten sind:

				
						Alkohol (Bier, Wein, Schnaps)

						Batterien/Akkus

						Bio-Produkte

						Bleikristalle/Kristallgläser

						Bücher/E-Books

						Chemikalien

						Computerspiele

						Eintrittskarten/Tickets

						Elektrogeräte

						Erotikartikel

						Ersatzteile

						Fahrzeuge (Pkw, Lkw)/Autoreifen

						Haushaltsgeräte (so genannte „Weiße Ware“)

						Heilsteine/Kristalle

						Kerzen

						Klimageräte

						Kondome

						Kosmetikartikel

						Kunstobjekte

						Lichtquellen/Glühbirnen

						Medikamente /Medizinprodukte

						Nahrungsmittel/Nahrungsergänzungsmittel/Lebensmittelzusatzstoffe

						Rebuild-Produkte (No-Name-Zubehör zu Markenartikeln)

						Reisen

						TV-Reciever (so genannte „Set-Top-Boxen“)

						Spielzeug

						Tabak (Zigaretten , Zigarren, Zubehör)

						Textilprodukte

						Tiere

						Videos/Spiele/Musik (und andere so genannte „FSK 18“-Produkte)

						Waffen/waffenähnliche Gegenstände

						Waschmaschinen/Wäschetrockner

				

				Diese Auflistung erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie ist auch nicht wertend zu verstehen. Sie erfasst lediglich die in der Praxis häufig vorkommenden Produkte von Onlineshops in alphabetischer Reihenfolge. Allerdings sind eben bei den dort aufgeführten Warengruppen im Rahmen der Produktbeschreibung verschiedenste Aspekte juristischer Natur zu beachten.

				Nur wenige kennen beispielsweise das Einheiten- und Zeitgesetz (EinhZeitG ) bzw. die dazu gehörende Einheitenverordnung (EinhV ). Diese Unkenntnis kann jedoch unter Umständen zu Abmahnungen führen. Denn nach Maßgabe dieser Vorschriften, die seit dem 1. Janaur 2010 gelten, müssen unter anderem Elektronikartikel mit den hier gesetzlich festgelegten Einheiten beschrieben werden. Gab es früher also den „15-Zoll-Monitor“ so ist diese Maßangabe mittlerweile in Zentimetern anzugeben. Allerdings dürfen auch nach wie vor Angaben in Zoll gemacht werden, solange parallel dazu die im Gesetz vorgesehene Einheit, in diesem Beispiel also Zentimeter, ebenfalls angegeben und hervorgehoben dargestellt wird. Sowohl Kunden als auch Händler haben sich schließlich seit Jahren an die Zoll-Angaben gewöhnt und finden – jedenfalls bislang noch – die Zentimeter-Maßangaben eher verwirrend. Eine lediglich in Zoll und nicht auch in Zentimetern angegeben Monitorgröße verstößt zwar gegen die erwähnten Vorschriften und damit zugleich auch gegen das Wettbewerbsrecht . Allerdings ist eine darauf gestützte Abmahnung nicht rechtmäßig, da es sich insoweit lediglich um eine Bagatelle handelt.

				Urteilsdienst:

				Beschluss des LG Bochum vom 30.03.2010, Aktenzeichen: I-17 O 21/09

				

				Aber auch in Bezug auf Produktfotos sollte nicht vorschnell gehandelt werden. Denn zum Beispiel die aus (gedruckten) Katalogen bekannten Hinweise „Abbildung ähnlich“ können auf vergleichsweise schnell und simpel zu korrigierenden Webseiten unter Umständen eine Irreführung und damit einen Wettbewerbsverstoß darstellen. Das gleiche gilt in den Fällen, in denen ein falsches Produktfoto zum Einsatz kommt. In einem solchen Fall kann jedoch eine entsprechende Abmahnung eines Konkurrenten unrechtmäßig erfolgen, da es sich insoweit um einen nur unerheblichen Verstoß handeln dürfte.

				Urteilsdienst:

				Urteil des OLG Hamm vom 16.06.2009, Aktenzeichen: 4 U 44/09

				

				Allerdings sollte man sich auf diese Rechtsauffassung alleine nicht verlassen und stattdessen alles versuchen, um insgesamt eine korrekte Produktbeschreibung in Text und Bild bereitzustellen.

				Vorsicht ist insbesondere bei Produktfotos geboten, die neben der eigentlichen Ware auch Zubehör abbilden. Ist dieses Zubehör nicht Bestandteil des zu liefernden Produkts, muss dies klargestellt werden. Denn der normale „Durchschnittsverbraucher“ muss bei einer als Blickfang ausgestalteten Werbung nicht ohne Weiteres davon ausgehen, dass das Zubehör nicht im Angebot enthalten ist. Ein dahingehendes allgemeines Verbraucherverständnis existiert nicht.

				Urteilsdienst:

				Beschluss des KG Berlin vom 22.12.2009, Aktenzeichen: 5 W 124/09

				Eine Klarstellung kann also etwa mittels Hinweis „Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten“ erfolgen, wenn dieser in unmittelbarer Nähe der Produktabbildung angebracht wird.

				1.3.2	Preisangaben

				Ähnlich große Sorgfalt sollte auf die Preisangaben gelegt werden. Moderne Shop-Systeme sehen zwar bereits die juristisch korrekte Variante vor, allerdings ist das nicht immer so. Werden Waren an Endkunden verkauft, bewegt sich der Händler also im B2C -Bereich, sind stets Endpreise anzugeben. Das bedeutet, dass der Preis die Mehrwertsteuer und auch alle sonstigen Preisbestandteile enthalten muss, wie etwa Vergünstigungen, Aufschläge, Zollgebühren etc. Einzige Ausnahme bilden hier Bestandteile, die erst zu einem späteren Zeitpunkt des Bestellvorgangs angegeben werden können. Dazu gehören insbesondere die Versandkosten , die häufig von den insgesamt bestellten Waren bzw. deren Größe und Gewicht abhängen. Daher muss in solchen Fällen lediglich darauf hingewiesen werden, dass noch Versandkosten hinzukommen und wie sich diese berechnen lassen. Diese Angabe muss in unmittelbarer Nähe der eigentlichen Preisangabe erfolgen, von einer Sternchen-Angabe mit Verweis auf das untere Ende der Seite oder gar eine Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sollte also tunlichst Abstand genommen werden. In der Praxis hat sich eine Preisangabe nach folgendem Muster als gut darstellbar und auch gut wahrnehmbar erwiesen:

				„9,99 Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten “

				Hierbei sollte der Begriff „Versandkosten “ als so genannter „sprechender Link “ mit der entsprechenden Unterseite verlinkt werden, auf der dann die möglichen Kosten für Verpackungs- und Portokosten so detailliert wie möglich aufgeführt sind. Wenn auch ein Auslandsversand angeboten wird, müssen die einzelnen Kosten für die jeweiligen Länder so genau wie möglich angegeben werden. Wird mit „Versand ins Ausland“ geworben, aber es werden unzureichende oder gar keine Informationen über die für den Versand außerhalb Deutschlands anfallenden Versandkosten bereitgehalten, so wird dadurch gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen. Es wird zwar nicht einheitlich beurteilt, ob es sich bei einem derartigen Verstoß um eine bloße Bagatelle (die dann nicht abmahnfähig wäre) handelt oder nicht. Um jedoch sicherzugehen, dass es aus diesem Grund zu juristischen Auseinandersetzungen kommt, sollten detaillierte Angaben zu Auslandsversandkosten erfolgen.

				Urteilsdienst:

				
						fehlende Angaben der Auslandsversandkosten als Bagatelle: Beschluss des KG Berlin vom 13.04.2010, Aktenzeichen: 5 W 62/10

						fehlende Angaben der Auslandsversandkosten keine Bagatelle: Urteil des OLG Hamm vom 17.11.2009, Aktenzeichen: 4 U 148/09

				

				Ebenso sollte davon Abstand genommen werden, gesondert herauszustellen, dass auch die Möglichkeit des versicherten Versands angeboten wird. Denn die Übersendung der Ware an private Kunden erfolgt immer auf Gefahr des Händlers. Er kann sich bei versichertem Versand zwar bei etwaigen Schäden oder Verlusten seinerseits an das Versandunternehmen wenden und dort um entsprechenden Ausgleich bitten, für das Vertragsverhältnis zu seinem Kunden spielt das jedoch keine Rolle. Stellt ein Händler also sein Angebot, die Waren versichert zum Kunden zu schicken, in gesonderter Weise heraus, so ist das irreführend, da die Kunden denken könnten, es handele sich um eine Besonderheit des werbenden Shops. Dies stellt wiederum einen Wettbewerbsverstoß dar.

				Bei einigen Warenarten, wie beispielsweise Kosmetika, Getränken etc., ist es notwendig, nicht nur den Gesamtpreis , sondern auch den Grundpreis zum Beispiel pro Liter oder pro Meter anzugeben. Auch diese Grundpreisangabe nach dem Muster

				„1,00 Euro pro Liter“

				muss in der Nähe des Gesamtpreises wiedergegeben werden, damit so eine unproblematische Zuordnung möglich ist. Der Verbraucher muss auf einen Blick erkennen können, wie viel er insgesamt für eine bestimmte Ware bezahlen soll, und zugleich muss er eine Grundpreisangabe haben, um die Ware mit anderen Angeboten besser vergleichen zu können. Also sind auch hierbei Sternchenangaben oder versteckte Hinweise auf den Grundpreis tabu.

				A propos „Sternchenangaben“: Werbung funktioniert zwar immer dann am besten, wenn auch konkrete Preise und Preisrabatte genannt werden. Insbesondere die Angabe eines alten, durchgestrichenen Preises neben dem neuen, niedrigeren Preis oder auch „Ab“-Preise sind äußerst werbewirksam. Allerdings lauern hier auch böse Fallen, sodass bei allzu „kreativem“ Umgang mit Werbepreisen ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht und damit natürlich auch potenzielle Abmahnungen drohen.

				Wird beispielsweise mit einem so genannten „Ab“-Preis geworben, sollten in unmittelbarer Nähe dazu oder zumindest mittels eines Sternchenhinweises die gegebenenfalls noch hinzukommenden Kosten aufgeführt werden.

				Urteilsdienst:

				Urteil des OLG Hamburg vom 25.03.2010, Aktenzeichen: 3 U 108/09

				

				Bei der Werbung mit durchgestrichenen, ehemals höheren Preisen ist ebenfalls Vorsicht geboten. Dies gilt, auch wenn es in der deutschen Rechtsprechung nicht einheitlich beurteilt wird, ob es sich um einen Wettbewerbsverstoß handelt, wenn dabei nicht zusätzlich auch ein erläuternder Hinweis erfolgt, worauf sich der alte, durchgestrichen dargestellte Preis bezieht.

				Urteilsdienst:

				
						Wettbewerbsverstoß : Urteil des KG Berlin vom 13.11.2009, Aktenzeichen: 5 U 68/07

						kein Wettbewerbsverstoß : Urteil des LG Bochum vom 07.12.2008, Aktenzeichen: I-14 O 189/08

						kein Wettbewerbsverstoß : Urteil des OLG Düsseldorf vom 29.06.2010, Aktenzeichen: I-20 U 28/10

				

				Im Zweifel sollte also ein Hinweis erfolgen, aus welchem Grund neben dem aktuell gültigen auch ein alter Preis angegeben wird. Dabei kann es sich etwa um

				
						eine unverbindliche Preisempfehlung („UVP“)

						einen vormals empfohlenen Preis

						einen Preis, den der Händler nach einer Einführungsphase künftig verlangen möchte

						einen ehemaligen Preis des Verkäufers

						den aktuell geltenden Preis aus dem Ladengeschäft des Verkäufers

						einen marktüblichen Preis

				

				handeln. Darüber hinaus sind auch folgende Sonderpreise eher zurückhaltend und auf gar keinen Fall ungeprüft zu verwenden:

				
						Abholpreis

						„Ca.“-Preis

						Dauertiefpreis

						Einführungspreis/Preis zur Geschäftsaufgabe

						Einkaufspreis

						Sommer-/Winterpreis

						„Von-bis“-Preise

				

				Auch diese Aufzählung ist selbstverständlich nicht abschließend oder wertend zu verstehen. Im Zweifel sollte immer dann Rechtsrat eingeholt werden, wenn ein bestimmter Preis in einer solchen oder vergleichbaren Art und Weise werbend herausgestellt werden soll.

				1.3.3	Anbieterkennzeichnung

				Jeder Onlineshop , der sich an deutsche Kunden wendet, muss erkennen lassen, welcher Betreiber dahintersteht, wer also verantwortlicher Ansprechpartner ist. Das ergibt sich sowohl aus den Vorgaben des Telemediengesetzes (TMG ) und der daraus resultierenden Impressumspflicht  als auch aus den fernabsatzrechtlichen Vorschriften.

				In einem Onlineshop reicht es jedoch nicht aus, nur im Impressum die Anschrift- bzw. Kontaktdaten anzugeben. Diese müssen sich auch noch an anderer Stelle finden, etwa in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, im Rahmen der Widerrufs-/Rückgabebelehrung oder auch in einem gesonderten Menüpunkt mit den Mindestpflichtinformationen im Fernabsatzrecht .

				Die vier aufgeführten Punkte stellen die zentralen Pflichtinformationen im Fernabsatzbereich dar. Daher ist es optimal, wenn sie unter einem Menüpunkt zusammengefasst werden. Hier kann beispielsweise auch der Hinweis gemäß Batteriegesetz mit eingebunden werden. Idealerweise sollten sie zusätzlich auch in eventuell vorhandene Allgemeine Geschäftsbedingungen eingebunden werden.

				MUSTERTEXT

				Der Inhalt des Menüpunkts „Gesetzliche Informationen“ könnte in etwa wie folgt aussehen:

				

				„1. Identität des Unternehmens

				Bei Bestellungen in unserem Onlineshop kommt der Vertrag zustande mit:

				

				Muster GmbH
Geschäftsführer: Max Mustermann
Musterstr. 123
12345 Musterhausen

				

				Telefon: 030 12345678
Telefax: 030 12345679
E-Mail : info@muster-gmbh.de

				

				Handelsregister AG Musterhausen, Registernr. HRB 1234

				

				Fragen zur Bestellung oder bei Reklamationen richten Sie bitte an unseren Service:

				- per E-Mail : …
- telefonisch: …
- per Fax: …

				

				2. Zustandekommen des Vertrags

				Der Vertrag kommt erst mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail oder spätestens mit der Übersendung der Waren an Sie zustande. Mit Ihrer Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, den Vertrag mit Ihnen zu schließen.
Im Verlauf der Bestellung haben Sie im letzten Schritt die Möglichkeit, sämtliche Angaben (z. B Name, Anschrift, Zahlungsart, bestellter Artikel usw.) nochmals zu überprüfen und ggf. zu ändern, bevor Sie Ihre Bestellung versenden. Die Bestellung nehmen Sie vor, wenn Sie sämtliche Angaben während des Bestellprozesses eingeben und schließlich im letzten Schritt das Bestellformular durch Betätigen des Buttons „Verbindlich bestellen“ an uns versenden. Wir versenden zunächst eine Bestelleingangsbestätigung. Ihr Vertragsangebot (Bestellung) können wir innerhalb von 5 Tagen unter Zusendung einer Auftragsbestätigung annehmen.

				

				3. Ihr Widerrufsrecht 

				Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B Brief, Fax, E-Mail ) oder, wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird, durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.

				Der Widerruf ist zu richten an:

				

				Muster GmbH
Geschäftsführer: Max Mustermann
Musterstr. 123
12345 Musterhausen

				

				Telefax: 030 12345679
E-Mail : info@muster-gmbh.de

				

				Widerrufsfolgen

				Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. von uns gezogene Nutzungen (z. B Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung, wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre, zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung 

				

				Ausschluss des Widerrufsrechts

				Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind und bei Abschluss des Vertrags in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handeln, besteht das Widerrufsrecht nicht.

				

				4. Speicherung des Vertragstextes
Wir speichern Ihre Bestellung und die Ihrerseits eingegebenen Bestelldaten. Sollten Sie einen Ausdruck Ihrer Bestellung wünschen, möchten wir Sie bitten, dies über das Menü Ihres Browsers zu tun. Nach Durchlaufen des Bestellvorgangs mit dem abschließenden Schritt und der Betätigung des Buttons „Verbindlich bestellen“ erhalten Sie auf Ihrem Bildschirm ein Gesamtüberblick über die Bestellung. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Bestellung mit allen eingegebenen Daten über Ihren Browser auszudrucken. Wenn Sie uns Ihre E-Mail -Adresse angegeben haben, erhalten Sie die Bestellbestätigung außerdem mit allen eingegebenen Daten per E-Mail.“

				1.3.4	Widerrufs-/Rückgabebelehrung 

				Wie schon erwähnt, steht Verbrauchern unter anderem bei Onlinekäufen grundsätzlich ein mindestens 14-tägiges Widerrufs- oder Rückgaberecht zu. Dieses Recht ist jedoch in einigen Fällen ausgeschlossen, nämlich bei:

				
						Waren, die nach speziellen Wünschen des Kunden gefertigt wurden

						Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind

						bei Verträgen über verderbliche Ware

						bei Verträgen über Audio- oder Videoaufzeichnungen

						bei Verträgen über Software, soweit diese entsiegelt wurden

						bei Verträgen, die in der Form von Versteigerungen geschlossen wurden

						Dienstleistungen, die mit Zustimmung oder durch Veranlassung des Kunden vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen haben

				

				Übrigens: Unter den hier auftauchenden Begriff der „Versteigerungen “ fallen nur solche im klassischen Sinne, also mit Auktionator inklusive Hämmerchen, Auktionsräumlichkeiten, Bietenden usw. Onlineauktionen fallen in diesem Zusammenhang gerade nicht unter diesen vom Gesetzgeber verwendeten Begriff. Rechtsgeschäfte via eBay & Co. stellen regelmäßig „normale“ Kaufverträge dar.

				Urteilsdienst:

				Urteil des BGH vom 03.11.2004, Aktenzeichen: VIII ZR 375/03

				

				Bei manchen Punkten ist fraglich, was genau unter diese Kategorien fällt. So stellt sich beispielsweise bei digitalen Inhalten, die zum Download für den Kunden bereitgehalten werden, regelmäßig die Frage, ob hier auch der Kaufvertrag widerrufen werden kann. Dabei bestünde natürlich die Gefahr, dass der Kunde sein Geld erstattet bekommt, aber dennoch eine Kopie der Datei auf seinem Rechner behält. Es ist strittig, ob in solchen Fällen die digitale Ware unter die Rubrik „zur Rücksendung nicht geeignet“ einzuordnen ist oder ob sie unter den Begriff der Dienstleistungen fällt, bei deren Beginn (hier also Start des Downloads) ebenfalls kein Widerruf mehr möglich ist. Dies ist und bleibt wohl ein eher wissenschaftliches Problem, da beide Auffassungen im Ergebnis zur gleichen Lösung gelangen – spätestens dann, wenn der Kunde damit beginnt, die digitalen Inhalte herunterzuladen, endet seine Möglichkeit, den Vertrag zu widerrufen.

				Dem einen oder anderen Leser ist vielleicht aufgefallen, dass bei der Anschrift, die unter „Der Widerruf ist zu richten an:“ genannt wird, zwar neben der E-Mail-Adresse auch eine Faxnummer, aber keine Telefonnummer angegeben ist. Dabei handelt es sich keineswegs um ein Versäumnis, sondern um eine korrekte Umsetzung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Denn die Angabe einer Rufnummer würde insoweit eine Irreführung der Verbraucher bedeuten, die aufgrund dessen annehmen könnten, dass sie ihren Widerruf auch telefonisch gegenüber dem Händler erklären könnten – was jedoch nicht der Fall ist. Denn in der Widerrufsbelehrung steht auch, dass die Widerrufserklärung in Textform, also per Brief, Fax oder E-Mail, zu erfolgen hat. Somit würde die Angabe einer Telefonnummer irreführend wirken und wäre somit vollkommen zu Recht wettbewerbswidrig und damit abmahnfähig.

				Urteilsdienst:

				
						Urteil des OLG Frankfurt a.M. vom 17.06.2004, Aktenzeichen: 6 U 158/03

						Urteil des KG Berlin vom 12.08.2008, Aktenzeichen: 5 U 144/07

						Urteil des OLG Hamm vom 02.07.2009, Aktenzeichen: 4 U 43/09

				

				In Bezug auf die so genannte 40-Euro-Klausel , also die Formulierung, dass der Kunde die Kosten der Rücksendung zu tragen hat, sofern der Warenwert den Betrag von 40 Euro nicht übersteigt, besteht eine Besonderheit. Der Gesetzgeber spricht davon, dass die Übernahme der Rücksendekosten durch den Kunden zwischen diesem und dem Händler „vereinbart“ werden muss. Das bedeutet, dass die entsprechende Klausel in der Widerrufsbelehrung alleine nicht ausreicht, denn dabei wird sie dem Kunden lediglich „übergestülpt“ und nicht mit ihm vereinbart. Daher ist es notwendig, diese Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu wiederholen.

				MUSTERTEXT

				Die 40-Euro-Klausel kann als Unterpunkt in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Onlinehändlers in etwa wie folgt aufgenommen werden:

				

				„Kostentragungsvereinbarung

				Üben Sie Ihr Widerrufsrecht aus, haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.“

				

				MUSTERTEXT

				Eine ans amtliche Muster des Gesetzgebers angelehnte Widerrufsbelehrung für den Verkauf von Waren kann wie folgt aussehen:

				

				„Widerrufsbelehrung 

				

				Widerrufsrecht 

				Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B Brief, Fax, E-Mail ) oder, wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird, durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor dem Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:

				

				Muster GmbH
Geschäftsführer: Max Mustermann
Musterstr. 123
12345 Musterhausen
Telefax: 030 12345679
E-Mail : info@muster-gmbh.de

				

				Widerrufsfolgen

				Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung, wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre, zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Dagegen weist die Widerrufsbelehrung für die Erbringung von Dienstleistungen kleine, aber bedeutsame Unterschiede auf:

				

				„Widerrufsbelehrung 

				Widerrufsrecht 

				Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B Brief, Fax, E-Mail ) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

				

				Muster GmbH
Geschäftsführer: Max Mustermann
Musterstr. 123
12345 Musterhausen
Telefax: 030 12345679
E-Mail : info@muster-gmbh.de

				

				Widerrufsfolgen

				Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

				

				Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

				

				Ende der Widerrufsbelehrung “

				

				Diese Wiederholung des Klauseltexts wird in Juristenkreisen zwar nicht einstimmig als notwendig angesehen, allerdings haben sich inzwischen diverse Gerichte für eine Notwendigkeit der Wiederholung ausgesprochen.

				Urteilsdienst:

				
						Beschluss des OLG Hamburg vom 17.02.2010, Aktenzeichen: 5 W 10/10

						Beschluss des OLG Koblenz vom 08.03.2010, Aktenzeichen: 9 U 1283/09

						Urteil des OLG Hamm vom 02.03.2010, Aktenzeichen: 4 U 180/09

						Beschluss des OLG Stuttgart vom 10.12.2009, Aktenzeichen: 2 U 51/09

						Urteil des LG Hannover vom 17.03.2010, Aktenzeichen: 22 O 16/10

				

				Nicht selten stellt sich für Onlinehändler auch die Frage, ob sie anstatt des Widerrufsrechts ihren Kunden nicht eher ein Rückgaberecht einräumen sollten. Das hätte den Vorteil, dass der Kunde die Ware in jedem Fall zuerst zurückschicken muss und der Händler ihm dann erst das Geld zu erstatten hat. Allerdings kann der Händler seinem Kunden hierbei im Unterschied zum Widerrufsrecht nicht die Kosten der Rücksendung für Waren unter 40 Euro auferlegen. Daher unterscheidet sich auch die Rückgabebelehrung ein wenig von der Belehrung über das Widerrufsrecht.

				Übrigens: Widerrufs- und Rückgaberecht können auch kombiniert bzw. alternativ angeboten werden. Weil dies jedoch den Kunden verunsichert und auch noch nicht eindeutig juristisch geklärt ist, ist von einer solchen Kombi-Lösung eher abzuraten.

				Urteilsdienst:

				Urteil des OLG Hamm vom 15.01.2010, Aktenzeichen: 4 U 197/09

				

				Bis zur letzten Änderung des Fernabsatzrechts im Juni 2010 mussten „normale“ Onlineshops und Onlineauktionen unterschiedlich behandelt werden. Shopbetreiber mussten ihren Kunden lediglich 14 Tage, Auktionsanbieter dagegen einen Monat Widerrufs-/Rückgabefrist einräumen. Das lag an einer juristischen Besonderheit in Bezug auf die form- und fristgerechte Belehrung über das Widerrufs-/Rückgaberecht und den Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Denn eine wirksame Belehrung setzte die Information vor Abschluss des Vertrags voraus – allerdings kennen Verkäufer bei Auktionsplattformen ihre Vertragspartner erst, nachdem die Auktion durch Zeitablauf beendet worden ist und der Höchstbietende den Zuschlag erhalten hat. Somit hatten sie faktisch keine Chance, ihren Vertragspartner „form- und fristgerecht “ zu informieren. Das wiederum hatte zur Folge, dass eine Belehrung erst nach Vertragsschluss erfolgte und den betreffenden Kunden somit die doppelte Frist für den Widerruf bzw. die Rückgabe zustand. Und das war auch dann der Fall, wenn sich der Belehrungstext auf der Auktionsseite befand. Ein Text auf einer Webseite erfüllt nämlich nicht die Schriftform nach Vorstellung der einschlägigen Vorschriften. Erst die Mitteilung per E-Mail oder Fax ist „formgerecht“ in diesem Sinne. Mit der Gesetzesnovelle wurde diese Problematik jedoch aus der Welt geräumt, denn inzwischen ist es auch noch „fristgerecht“ im Sinne des Gesetzes, sofern die Belehrung dem Vertragspartner unmittelbar nach Ende der Auktion zugeht. „Unmittelbar“ bedeutet hier spätestens am Tag nach Ende der Auktion.

				Das gleiche Dilemma der Unterscheidung zwischen Shop und Auktion bestand bis zur Gesetzesreform in puncto Wertersatzklausel . Diese besagt, dass der Kunde im Fall des Widerrufs des Vertrags dann eventuell Ersatz leisten muss, wenn die Kaufsache aufgrund der Nutzung durch den Kunden etwaigen Schaden genommen hat. Wenn also trotz „bestimmungsgemäßer Ingebrauchnahme“ die Sache wegen Mängeln nicht mehr zum Neupreis verkauft werden kann. Auch diese Wertersatzklausel war nur wirksam, wenn sie vor Vertragsschluss übermittelt wurde. Und auch diesbezüglich hat der Gesetzgeber ein Einsehen gehabt und die Rechtslage angepasst. Jetzt genügt es, dass diese Klausel „unmittelbar nach Vertragsschluss“ mitgeteilt wird.

				1.3.5	Allgemeine Geschäftsbedingungen 

				Allgemeine Geschäftsbedingungen (oder kurz: AGB) sind der Inbegriff des „Kleingedruckten“, abschreckendes Anhängsel nahezu jeden Vertragswerks. Grundsätzlich obliegt Onlinehändlern keine Pflicht zur Verwendung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen – dies erfährt jedoch in der Praxis eine wichtige Ausnahme. Soll nämlich die 40-Euro-Klausel wirksam mit dem Kunden vereinbart werden, so fordert ein überwiegender Teil der deutschen Rechtsprechung, dass sich diese Klausel sowohl innerhalb der Widerrufsbelehrung als auch zusätzlich in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen wiederfindet. Somit bleibt Webshopbetreibern kaum etwas anderes übrig, als solch ein Klauselwerk zu erstellen bzw. idealerweise vom Fachmann erstellen zu lassen.

				MUSTERTEXT

				Gemäß den Vorgaben des amtlichen Musters kann eine Rückgabebelehrung folgendermaßen gestaltet sein:

				

				„Rückgabebelehrung 

				

				Rückgaberecht
Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform (z. B als Brief, Fax, E-Mail ), jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B bei sperrigen Gütern) können Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in Textform erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an:

				

				Muster GmbH
Geschäftsführer: Max Mustermann
Musterstr. 123
12345 Musterhausen
Telefax: 030 12345679
E-Mail : info@muster-gmbh.de

				

				Bei Rücknahmeverlangen wird die Ware bei Ihnen abgeholt.

				

				Rückgabefolgen

				Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung, wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre, zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauche nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens, für uns mit dem Empfang.

				

				Ende der Rückgabebelehrung “

				

				Wirksame Allgemeine Geschäftsbedingungen haben nach dem Wortlaut des Gesetzes folgende Voraussetzungen:

				
						„für eine Vielzahl von Verträgen“ (also keine Individualvereinbarungen)

						„vorformulierte Bedingungen“

						„ausdrücklicher Hinweis durch Verwender“ (Händler muss Kunden darauf hinweisen)

						„Vorliegen spätestens bei Vertragsschluss “ (Hinweis vor erfolgtem Abschluss des Vertrags erfolgen)

						„Kenntnisnahme in zumutbarer Art und Weise möglich“ (Kenntnisnahme zum Beispiel dann nicht mehr zumutbar, wenn seitenlanger Klauseltext in kleinem Browserfenster dargestellt wird)

				

				Wenn also Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Einsatz kommen oder kommen sollen, dann müssen sie selbstverständlich juristisch einwandfrei sein. Jeder Fehler geht im Zweifel zu Lasten des Verwenders, also des Händlers. Werden solche Bedingungen nicht verwendet, dann finden die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften Anwendung. Im B2C -Bereich regeln die existierenden Verbraucherschutzvorschriften insoweit schon sehr viel, sodass Verkäufer beispielsweise nicht ihre Haftung beschränken oder Gewährleistungsvorschriften beschneiden können. Dagegen kann im B2B -Bereich sehr wohl einiges geregelt werden, weil sich auf diesem Sektor stets zwei Gewerbetreibende sozusagen „auf Augenhöhe“ gegenüberstehen und keiner – im Gegensatz zu Verbrauchern – in irgendeiner Form besonders schützenswert ist.

				In den meisten Fällen ist bei einem Onlineshop also der Einsatz von Allgemeinen Geschäftsbedingungen empfehlenswert. Wenig ratsam ist jedoch, dass hierbei auf „Muster-AGB“ oder auf gar das Klauselwerk eines Konkurrenten zurückgegriffen wird. Zum einen kann hierdurch gegen Urheberrechte verstoßen werden. Das ist zumindest dann der Fall, wenn der AGB-Text von gängigen Geschäftsbedingungen abweicht bzw. eine eigene „Handschrift“ des Verwenders bzw. Erstellers aufweist. Zum anderen kann man nicht sicher sein, welche Qualität diese Texte haben. Jedenfalls für juristische Laien ist nicht ersichtlich, ob die Formulierungen inhaltlich korrekt oder überhaupt noch aktuell sind, ob der jeweilige Verwender nicht seinerseits „beim Nachbarn abgeschrieben“ hat oder ob der Text in seiner konkreten Form auf sein eigenes Angebot passt.

				Für Webmaster folgt daraus: Am besten sollte ein eigener Menüpunkt „AGB“ angelegt und – genau wie das Impressum auch – in die Haupt­ebene der Seitennavigation eingebaut werden. Diese Unterseite sollte dann nicht nur den eigentlichen AGB-Text, sondern auch eine Möglichkeit zum Ausdruck desselben sowie zum Download etwa als PDF-Datei bieten. Während des Bestellvorgangs sollte dann spätestens auf der letzten Site, bevor es zur verbindlichen Bestellung kommt, eine Checkbox in der Weise eingebunden werden, dass sie aktiv vom Kunden angehakt werden muss, damit der Bestellvorgang überhaupt weitergeführt bzw. abgeschlossen werden kann. Der entsprechende Text kann zum Beispiel

				„Ich habe die AGB gelesen und akzeptiert“

				lauten. Hierbei sollte „AGB“ mit der betreffenden Unterseite verlinkt sein. Auf jeden Fall sollte davon Abstand genommen werden, die AGB in einem kleinen Fensterausschnitt darzustellen, sodass die Kunden den Text erst seitenlang durchscrollen müssen, um ihn zu lesen.

				Diese Form der Darstellung ist nicht mehr zumutbar und im schlimmsten Fall gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen als nicht in den Vertrag einbezogen.

			

		

	
		
			
				Der Autor

				[image: rohrlich_michael.jpg]

				Michael Rohrlich ist Rechtsanwalt, Fachautor und Dozent. Seine beruflichen Schwerpunkte sind Gewerblicher Rechtsschutz, Recht der neuen Medien und Gesellschaftsrecht. Seit 1997 schreibt er regelmäßig für diverse Print- bzw. Onlinepublikationen und betreibt seine eigenen Webprojekte (z.B. rechtssicher.info, jurahausarbeit.de). Auf www.ra-rohrlich.de bietet er telefonische Rechtsberatung via Skype an.
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Herzlich willkomme

Rechtssicher.info ist ein juristisches Portal mit den wichtigsten
Informationen rund um das Thema Rechtssicherheit auf dem Sektor
&-Commerce. & Druckansicht.

Hier finden sich die entsprechenden gesstzlchen Vorschriften,
ausgewahite Urteile, Litraturhinweise und noch Vieles meh.

Die hier bereit gehaltenen Informationen durfen kostenfrei genutzt
und for private Zuecke verwendat werden.
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